
Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen gemäss Reisebüroverband

1. Vertragsgegenstand

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Pro-
dukt von Cruisetour AG interessieren. Die 
nachstehend festgehaltenen Vertrags- und 
Reisebedingungen regeln die Rechtsbezie-
hungen zwischen Ihnen und Cruisetour AG 
(im folgenden CRUISETOUR genannt) für 
von CRUISETOUR veranstaltete Reisearran-
gements oder andere von uns angebotene 
Leistungen.

 1.1 Auf folgende Reisen und Dienstleistun-
gen finden diese Allgemeinen Vertrags- und 
Reisebedingungen nicht Anwendung: Bei 
allen von CRUISETOUR vermittelten “Nur-
Flug-Arrangements” (insbesondere z.B. 
APEX/PEX-Flugscheine) gelten die Allge-
meinen Vertrags und Transportbedingungen 
der verantwortlichen Fluggesellschaften. 
Werden Ihnen durch Ihre Buchungsstelle 
Reisearrangements oder Einzelleistungen 
anderer Reiseveranstalter oder Dienstleis-
tungsunternehmen vermittelt (Mietwagen, 
Hotelübernachtungen, Ausflüge, Kreuzfahr-
ten, etc.), so gelten deren eigene Vertrags- 
und Reisebedingungen. In all diesen Fällen 
ist CRUISETOUR nicht Vertragspartei, und 
Sie können sich daher auch nicht auf die 
vorliegenden allgemeinen Vertrags- und Rei-
sebedingungen berufen.

2. Vertrag zwischen Ihnen und 
Cruisetour

2.1 Der Vertrag zwischen Ihnen und CRUISE-
TOUR kommt mit der vorbehaltlosen Annah-
me Ihrer schriftlichen, telefonischen oder 
persönlichen Anmeldung zustande. Von 
diesem Zeitpunkt an werden die Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag (mitsamt diesen 
Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingun-
gen für Sie und CRUISETOUR) wirksam.

2.2 Sonderwünsche sind nur Vertragsinhalt, 
wenn sie von Ihrer Buchungsstelle akzeptiert 
und vorbehaltlos bestätigt worden sind. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Die Preise für die Reisearrangements er-
sehen Sie aus den Prospekten, Katalogen, 
oder auf separaten Preislisten. Bei Onlinebu-
chungen gelten die Preise des Warenkorbs. 
Preisänderungen siehe Ziffer 5. Massge-
bend ist aber unsere schriftliche Rechnung/
Bestätigung. Die Zahlungen erfolgen mittels 
beigelegtem Einzahlungsschein oder mit 
Kreditkarte. 

3.2. Anzahlung: Anlässlich der vorbehalt-
losen Annahme Ihrer Buchung durch die 
Buchungsstelle ist eine Anzahlung (siehe 
Rechnung) zu leisten. Erhält die Buchungs-
stelle die Anzahlung nicht fristgerecht, kann 
CRUISETOUR die Reiseleistungen und/oder 
Ausstellung der Tickets verweigern und die 
Annullationskosten gemäss Ziffer 4.2 f. gel-
tend machen. Sofern die zuständige Reede-
rei nicht anderweitige Anzahlungsleistungen 
verlangt, ist bei der Anmeldung pro Person 
eine Anzahlung von mindestens 15%, bei 
Pauschalangeboten mindestens 25% des 
Reisepreises (mind. CHF 500.-), sowie zu-
sätzlich im Voraus bezahlte Land- und Flug-
leistungen, gemäss den Bestimmungen der 
Leistungsträger und IATA-Reglementen zu 
leisten.

 3.3 Restzahlungen: Die Zahlung für den 
restlichen Reisepreis hat bis spätestens 6 
Wochen vor Abreise bei der Buchungsstel-
le einzutreffen. ACHTUNG: Es kann auch zu 
abweichenden Zahlungsmodalitäten kom-
men. Bei gewissen Reedereien muss die  
Schlusszahlung bis zu 6 Monate vor Abreise 
geleistet werden. Erfolgt die Zahlung nicht 
fristgerecht, kann CRUISETOUR die Reise-
leistungen und/oder Ausstellung der Tickets 
verweigern und die Annullationskosten nach 
Ziffer 4.2 f. und 4.3. geltend machen. Sofern 
nichts anderes vereinbart wurde, werden 
Ihnen die Dokumente nach Eingang Ihrer 
Zahlung für den gesamten Rechnungsbetrag 
ausgehändigt oder zugestellt.

3.4 Kurzfristige Buchungen: Buchen Sie Ihre 
Reise weniger als 15 Tage vor Abreise, ist der 
gesamte Rechnungsbetrag anlässlich der 
Buchung zu bezahlen.

3.5 Buchungsgebühren; Bei Buchungen via 
Webpage (www.cruisetour.ch) erheben wir 
keine Buchungsgebühr. Bei persönlicher 
Beratung wird für Reisen eine Auftragspau-
schale von CHF 30.- pro Person (maximal 
CHF 60.- pro Dossier) erhoben und in Rech-
nung gestellt. Buchen Sie Ihre Reise weniger 
als 15 Tage vor Abreise können aufwändige 
Rückfragen in Hotels, Reedereien usw. not-
wendig sein. Angemessene Belastungen für 
diese Kommunikationsspesen bleiben vor-
behalten. Für die Unterstützung beim Ausfül-
len der Fragebogen, Webcheck-In und/oder 
ESTA Formulare (USA Reisen) verechnen 
wir zusätzlich CHF 60.- pro Person. Diese 
Gebühren werden durch eine allenfalls be-
stehende Annullierungskostenversicherung 
nicht gedeckt.

4. Änderungen / Annullierung der 
Reise

4.1 Allgemeines: Gründsätzlich kann der 
abgeschlossene Reisevertrag von beiden 
Seiten gekündigt oder abgeändert wer-
den. Die Kündigung bedarf der Schriftform, 
massgeblich ist der Eingang der schriftlichen 
Rücktrittserklärung bei CRUISETOUR bzw. 
bei Ihnen. Bestimmend für die Berechtigung 
der Annullierung ist das Eintreffen der Erklä-
rung bei der Buchungsstelle, an arbeitsfreien 
Tagen ist der nächste Werktag massgebend. 
Änderungen oder Umbuchungen einer ge-
buchten Reise bedürfen der Schriftform oder 
müssen persönlich erfolgen. Die bereits er-
haltenen Reisedokumente sind zurückzuge-
ben. Bei Änderungen oder Umbuchungen 
werden daraufhin die neuen Reisedokumen-
te ausgestellt. Änderungen (Namensände-
rung, Abfahrtsdatum, Kabinenänderung, 
etc.) und Umbuchungen sind kostenpflich-
tig und werden Ihnen in Form von Bearbei-
tungsgebühren (siehe 4.2) verrechnet.

4.2 Bearbeitungsgebühren: Zusätzlich zu 
evt. anfallenden Kosten der Leistungsträger 
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 
CHF 90.- pro Person (max. CHF 180.- pro 
Dossier) für folgende Fälle:

Annullierung oder Verschiebung der Reise 
(s. auch Ziffer 4.3), Namensänderungen und 
Namensanpassungen. Bei Flugreisen kön-
nen zusätzliche Gebühren für Neuausstel-
lung der Flugtickets und evt. Annullierungs-
spesen  (kann bis zu 100% des Ticketpreises 
sein) anfallen. Änderungen von Flug-/Bus-/
Hotelreservationen oder weitere Landleis-
tungen, und alle Änderungen die eine Neu-
ausstellung der bestehenden Bestätigung/
Rechnung notwendig machen.
 
4.3 Annullierungskosten der Reedereien. 
Zusätzlich zu unserer Bearbeitungsgebühr 
(4.2)  gelten grundsätzlich die Annullierungs-
bedingungen der einzelnen Reedereien, wie 
von den Reedereien publiziert. Bitte nehmen 
Sie zur Kenntnis, dass bei Offerten, die auf 
speziellen Gruppentarifen basieren, die An-
nullierungsbedingungen von den genannten 
Beispielen abweichen können. Bei Flug-
Arrangements gelten zusätzliche und andere 
Annullierungsbedingungen.

4.4 Bei Annullationskosten von Pauscha-
larrangements gelten zusätzlich zu unserer 
Bearbeitungsgebühren (4.2). Die Anullati-
onskosten der Reederei (4.3) und Spezial-
bedingungen, siehe Rückseite (4.3.2) Ab-
weichende Annullierungsbedingungen sind 
in der Reisebestätigung enthalten.

4.5 Annullierungsschutzgebühr: Die Annullie-
rungskosten werden in Härtefällen von einer 
Annullationskostenversicherung übernom-
men, sofern Sie eine solche abgeschlossen 
haben oder diese im Arrangement inbegrif-
fen ist. Die Leistungen richten sich nach der 
jeweils geltenden Police. Wenn Sie noch 
keine Annullierungskostenversicherung ab-

geschlossen haben und eine solche auch 
nicht in Ihrem Arrangement enthalten ist, ra-
ten wir Ihnen, bei CRUISETOUR oder direkt 
bei einer seriösen Versicherung eine Annul-
lierungskostenversicherung abzuschliessen.

4.6 Ersatzreisender: Wenn Sie Ihre Reise 
absagen müssen, können Sie einen Ersatz-
reisenden benennen. Der Ersatzreisende 
muss bereit sein, unter den bestehenden 
Bedingungen in den Vertrag einzutreten. Er 
hat zudem den besonderen Reiseerforder-
nissen (Gesundheit usw.) zu genügen, und es 
dürfen seiner Teilnahme keine gesetzlichen 
Vorschriften oder behördlichen Anordnun-
gen entgegenstehen. Bei gewissen Reisen 
kann aufgrund besonderer Transportbedin-
gungen udgl. keine Umbuchung oder nur bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt (der von den 
untenstehenden Fristen abweichen kann) 
vorgenommen werden. Der Eintritt einer Er-
satzperson ist in der Regel zulässig:

bei Reisen in Europa und in Länder ohne Vi-
sumspflicht bis zwei Tage vor Reisebeginn 
(Tag des Reisebeginns nicht mitgerechnet)
bei Reisen nach Übersee und in Länder 
mit Visumspflicht nach Absprache mit der 
Buchungsstelle und aufgrund organisatori-
schen Möglichkeiten (Zeitdauer für die Ein-
holung der Visa, Neuausstellung der Doku-
mente usw.).
Die Bearbeitungsgebühr (Ziffer 4.2) und all-
fällig entstehende Mehrkosten durch die 
Reederei und andere Leistungsträger, sind 
durch Sie und den Ersatzreisenden zu über-
nehmen. Tritt ein Ersatzreisender in den Ver-
trag ein, so haften Sie und er solidarisch für 
die Bezahlung des Reisepreises. CRUISE-
TOUR orientiert Sie innert angemessener 
Frist, ob der benannte Ersatzreisende an der 
Reise teilnehmen kann. Benennen Sie den 
Ersatzreisenden zu spät oder kann er auf-
grund der Reiseerfordernisse, behördlicher 
Anordnungen, gesetzlicher Vorschriften usw. 
nicht teilnehmen, so gilt Ihre Reiseabsage als 
Annullation (Ziffer 4.2 und 4.3.)

5. Änderungen im Prospektinhalt, 
Preisänderungen, Änderungen im 
Transportbereich 

5.1 Änderungen vor Vertragsabschluss: 
CRUISETOUR behält sich ausdrücklich das 
Recht vor, Prospektangaben, Leistungsbe-
schreibungen, Preise in den Prospekten und 
auf den Preislisten vor Ihrer Buchung zu än-
dern. Sollte dies der Fall sein, orientiert Sie 
die Buchungsstelle vor Vertragsabschluss 
über diese Änderungen. Wir möchten Sie 
zudem ausdrücklich darauf aufmerksam ma-
chen, dass auf unserer Internetseite (www.
cruisetour.ch) die Preise bei den meisten 
Reedereien direkt von den Systemen der 
Reedereien stammen (und diese können wie 
beim Buchen von Flügen fast im Minutentakt 
ändern).  Die Preise für die meisten Reederei-
en basieren auf zeitlich begrenzte Frühbuch-
erpreise, und können von den Reedereien 
jederzeit geändert werden.    

5.2 Preisänderungen nach Vertragsab-
schluss: In Ausnahmefällen ist es möglich, 
dass der vereinbarte Preis erhöht werden 
muss. Preiserhöhungen können sich aus 
der nachträglichen Erhöhung der Beförde-
rungskosten (einschliesslich der Treibstoff-
zuschläge) neu eingeführten oder erhöhten 
staatlichen Abgaben oder Gebühren (wie 
zum Beispiel Flughafentaxen, Landegebüh-
ren, Ein- und Ausschiffungsgebühren usw.) 
Wechselkursänderungen oder staatlich ver-
fügten Preiserhöhungen (z.B. Mehrwertsteu-
er) ergeben. Erhöhen sich die Kosten dieser 
Reiseleistungen, so können diese an Sie wei-
tergegeben werden. Der Reisepreis erhöht 
sich entsprechend. CRUISETOUR wird die 
Preiserhöhung vornehmen und Sie entspre-
chend informieren. Sofern die Preiserhöhung 
mehr als 10 Prozent beträgt, stehen Ihnen 
die unter Ziffer 5.4 genannten Rechte zu.

5.3 Programmänderungen, Änderungen im 
Transportbereich nach Ihrer Buchung und 
vor Reisebeginn: CRUISETOUR behält sich 

auch in Ihrem Interesse das Recht vor, das 
Reiseprogramm oder einzelne vereinbarte 
Leistungen (wie z.B. Unterkunft, Transport-
art, Transportmittel, Fluggesellschaften, 
Flugzeiten usw.) zu ändern, wenn unvorher-
sehbare oder nicht abwendbare Umstände 
es erfordern. Dies können bei Pauschalar-
rangements auch die Nichterreichung einer 
Mindestteilnehmerzahl sein (Bei Flügen in 
der Regel 10 Personen). CRUISETOUR be-
müht sich, Ihnen gleichwertige Ersatzleistun-
gen anzubieten. CRUISEOTUR orientiert Sie 
so rasch als möglich über solche Änderun-
gen und deren Auswirkungen auf den Preis. 
CRUISETOUR übernimmt keine Haftung bei 
Routenänderungen der Kreuzfahrt. Hier gel-
ten die allgemeinen Bedingungen der jewei-
ligen Reederei, welche sich das Recht auf 
Routenänderungen vorbehält.

5.4 Ihre Rechte bei Preisänderungen: Wenn 
nach Vertragsabschluss der Reisepreis er-
höht werden muss und die Preiserhöhung 
mehr als 10 Prozent beträgt, so haben Sie 
folgende Rechte:

Sie können die Vertragsänderung annehmen.
Sie können innert 5 Tagen nach Erhalt unse-
rer Mitteilung vom Vertrag schriftlich zurück-
treten und Sie erhalten den bereits bezahlten 
Reisepreis unverzüglich rückerstattet.
Oder Sie können uns innert  5 Tagen nach 
Erhalt unserer Mitteilung schriftlich mitteilen, 
dass Sie an einer von uns vorgeschlage-
nen gleichwertigen Ersatzreise teilnehmen 
wollen. Wir sind bemüht, Ihnen eine solche 
anzubieten.
Ist die Ersatzreise günstiger, wird Ihnen die 
Preisdifferenz rückerstattet.

Sollte die Ersatzreise teurer sein, wird Ihnen 
die Preisdifferenz verrechnet.

Lassen Sie uns keine Mitteilung nach Buch-
stabe (5.2.) oder (5.3.) zukommen, so stim-
men Sie der der Programmänderung, Preis-
anpassung und/oder der Änderung einzelner 
vereinbarter Leistungen zu. Die Frist von 5 
Tagen ist eingehalten, wenn Sie Ihre Mittei-
lung am 5. Tag nach Erhalt der Änderungsin-
formation der Post übergeben.

6. Reiseabsage durch CRUISETOUR

6.1 Absage aus Gründen die bei Ihnen lie-
gen: CRUISETOUR ist berechtigt, die Reise 
abzusagen, wenn Sie durch Handlungen 
oder Unterlassungen dazu berechtigten 
Anlass geben. In diesem Fall zahlt CRUISE-
TOUR Ihnen den bereits bezahlten Reise-
preis zurück; weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Vorbehalten bleiben An-
nullationskosten gemäss 4.2 f. und weitere 
Schadenersatzforderungen.

6.2  Mindestteilnehmerzahl: Für einzelne von 
CRUISETOUR angebotenen Kreuzfahrten 
gilt eine Mindestteilnehmerzahl, die Sie bei 
der jeweiligen Reiseausschreibung finden. 
Beteiligen sich an einer Reise weniger als 
die vorgesehene Mindestteilnehmerzahl, so 
kann CRUISETOUR die Reise bis spätestens 
22 Tage vor dem festgelegten Reisebeginn 
absagen. Ihre Rechte richten sich nach Ziffer 
5.4; weitergehende Forderungen sind ausge-
schlossen.

6.3 Höhere Gewalt, Streiks: Ereignisse hö-
herer Gewalt (z.B. Naturkatastrophen, Epi-
demien, Unruhen), behördliche Massnah-
men oder Streiks können CRUISETOUR 
veranlassen, die Reise abzusagen. In einem 
solchen Fall orientiert Sie CRUISETOUR so 
rasch als möglich. Wird die Reise abgesagt, 
ist CRUISETOUR bemüht, Ihnen eine gleich-
wertige Ersatzreise anzubieten. Nehmen Sie 
an dieser Ersatzreise teil, wird der bereits 
bezahlte Reisepreis an die Ersatzreise an-
gerechnet, eine allfällige Preisdifferenz wird 
Ihnen rückerstattet. Nehmen Sie an der Er-
satzreise nicht teil, wird Ihnen der bezahlte 
Reisepreis sofort rückerstattet. Weitergehen-
de Forderungen sind ausgeschlossen. (Zum 
formellen Vorgehen siehe Ziffer 5.4) 



6.4 Reiseabsage aus anderen Gründen 
durch CRUISETOUR: 

CRUISETOUR ist berechtigt, die Reise aus 
anderen Gründen abzusagen. Sollte dieser 
Fall eintreten, werden Sie so rasch als mög-
lich informiert. Ihre Rechte richten sich nach 
Ziffer 5.4.

7. Programmänderungen & Leis-
tungsausfälle während der Reise

7.1 Sollte aus Verschulden von CRUISE-
TOURwährend der Reise eine Program-
mänderung vorgenommen werden, die einen 
erheblichen Teil der vereinbarten Reise be-
trifft, vergütet Ihnen CRUISETOUR eine all-
fällige Differenz zwischen dem vereinbarten 
Reisepreis und jenem der erbrachten Dienst-
leistungen.
Wir verweisen hier ebenfalls auf Punkt 5.3. 
und die allgemeinen Bedingungen der jewei-
ligen Reedereien, welche bei höherer Ge-
walt, politische Gründe u.Ä. Programmände-
rungen nicht ausschliessen und können. Hier 
wird keine Haftung geltend gemacht werden 
können..

8. Sie treten die Reise an, können sie 
aber nicht beenden

8.1 Sollten Sie aus irgendeinem Grund die 
Reise vorzeitig abbrechen, so kann Ihnen 
der Preis für das Reisearrangement nicht 
rückerstattet werden. Allfällig nicht bezogene 
Leistungen werden Ihnen zurückbezahlt, so-
fern sie CRUISETOUR nicht belastet werden. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang 
auch die Möglichkeit zum Abschluss einer 
sogenannten Rückreisekostenversicherung, 
welche im Reisepreis nicht inbegriffen ist. 
Näheres erfahren Sie auf Anfrage bei der Bu-
chungsstelle.

9. Beanstandungen und Abhilfepflicht:

9.1 Leistungsstörungen sind oft nicht vor-
aussehbar. Sie sind verpflichtet, ein solches 
Vorkommnis bei Eintreten unverzüglich der 
örtlichen Reiseleitung oder dem Veranstalter 
mitzuteilen, um Ihre Ansprüche geltend zu 
machen und zu behalten; Sie haben in die-
sem Sinne auch eine Abhilfepflicht.

Sofern Sie Mängel, Rückvergütungen oder 
Schadenersatzforderungen gegenüber 
CRUISETOUR geltend machen wollen, müs-
sen Sie diese innert 30 Tagen nach der Rück-
kehr schriftlich CRUISETOUR unterbreiten. 
Ihrer Beanstandung ist die Bestätigung der 
CRUISETOUR-Reiseleitung oder des Leis-
tungsträgers und allfällige Beweismittel bei-
zulegen.

10. Haftung von CRUISETOUR

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen haftet CRUISETOUR für die sorgfältige 
Auswahl und Überprüfung der Leistungsträ-
ger im Rahmen des örtlichen Angebots und 
der vorhandenen Möglichkeiten;

10.1 Sorgfaltspflicht

Für die Richtigkeit der in unseren Prospekten 
& Angeboten angegebenen Reisedienstleis-
tungen. Für die Richtigkeit von Informatio-
nen, Beschreibungen, Bilder, Darstellungen 
und Abbildungen auf dem Internet oder in 
Prospekten von Dritten sowie Inseraten, die 
Ihnen von CRUISETOUR oder von anderer 
Stelle zugetragen werden, kann CRUISE-
TOUR keine Haftung übernehmen.
Die vertragsmässige Leistungserbringung unter 
Berücksichtigung der Ortsüblichkeit sowie gel-
tender gesetzlicher Vorschriften oder anderer 
Vereinbarungen des jeweiligen Ziellandes oder 
Zielortes;
Ein Verschulden der mit der Leistungserbrin-
gung vertrauten Personen, sofern sich nicht 
aus den Umständen oder aus weiteren Ver-
trägen anderes ergibt;
Enthalten internationale Abkommen Be-

schränkungen oder Entschädigungen bei 
Schäden aus Nichterfüllung oder nicht gehö-
riger Erfüllung, so kann sich CRUISETOUR 
auf diese berufen und haftet insoweit nur im 
Rahmen ebendieser Abkommen. Internatio-
nale Abkommen mit Haftungsbeschränkun-
gen bestehen insbesondere im Transportwe-
sen (Luft-, Eisenbahn- und Schiffsverkehr);
 
CRUISETOUR ist Mitglied der Stiftung Gesetzli-
cher Garantiefonds der Schweizer Reisebranche 
in Zürich, dieser garantiert Ihnen die Sicherstel-
lung der im Bezug auf Ihrer Kreuzfahrten-Bu-
chung einbezahlten Beträge. In diesem Zusam-
menhang wird ein Beitrag von 0.25% des totalen 
Reisepreises erhoben und gewährleistet somit 
die Absicherung Ihrer einbezahlten Gelder. Der 
Schweizerische Reisegarantiefonds sichert auch 
Ihre Rückreise, falls CRUISETOUR während Ihrer 
Reise zahlungsunfähig werden sollte. 

10.2 Haftungsausschlüsse & Verjährung

CRUISETOUR haftet nicht, wenn die Nicht-
erfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung 
des Vertrages auf folgende Ursachen zu-
rückzuführen ist:

Versäumnisse des Kunden vor oder während 
der Reise Unvorhersehbare oder nicht abwend-
bare Versäumnisse eines Dritten, der an der Er-
bringung der vertraglich vereinbarten Leistung 
nicht beteiligt ist. Höhere Gewalt oder ein Ereig-
nis, welches CRUISETOUR, der Vermittler oder 
der Dienstleistungsträger trotz gebotener Sorg-
falt nicht vorhersehen oder abwenden konnte. 
In diesen Fällen ist jegliche Schadenersatzpflicht 
von CRUISETOUR ausgeschlossen. CRUISE-
TOUR haftet nicht für Leistungen, die nicht bei 
CRUISETOUR bezogen wurden, z.B. Flüge, die 
der Kunde selbst direkt beim Anbieter bezieht. 
Schadenersatzansprüche gegen CRUISETOUR 
verjähren in jedem Fall innert eines Jahres, be-
ginnend auf den, dem gebuchten Reisearrange-
ment folgenden Tag.

10.3 Veranstaltungen während der Reise: Aus-
serhalb des vereinbarten Reiseprogramms 
können u. U. während der Reise örtliche Veran-
staltungen oder Ausflüge gebucht werden. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass solche Veranstaltun-
gen und Ausflüge mit Risiken verbunden sind 
(z.B. Wanderungen in grossen Höhen, besonde-
re Hitze, geforderte körperliche Konstitution). 
Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, ob Sie 

an solchen Veranstaltungen oder Ausflügen 
teilnehmen. Für von CRUISETOUR organisier-
te Veranstaltungen oder Ausflüge gelten die 
vorliegenden Allgemeinen Vertrags- und Rei-
sebedingungen. CRUISETOUR ist aber nicht Ihr 
Vertragspartner, und Sie können sich nicht auf 
diese Allgemeinen  Vertrags- und Reisebedin-
gungen berufen, wenn diese Veranstaltungen 
und Ausflüge von Drittunternehmen veran-
staltet werden und die Reiseleitung oder die 
örtliche CRUISETOUR-Vertretung diese lediglich 
vermittelt hat.

11. Versicherungen

11.1 Die Haftung der Reise-, Transport- 
und Luftfahrtunternehmen ist beschränkt. 
CRUISETOUR empfiehlt Ihnen deshalb für 
einen ergänzenden Versicherungsschutz zu 
sorgen, wie z.B. Reisegepäckversicherung, 
Annullierungskostenversicherung, Reiseun-
fall- und Reisekrankenversicherung, Extra-
Rückreisekostenversicherung usw..

12. Einreise-, Visa- und Gesundheits-
vorschriften

12.1 Bei der Reiseausschreibung finden Sie 
die Angaben über Pass- und Einreisevor-
schriften. Diese Angaben gelten für Schwei-
zer-, EU- und Bürger Lichtensteins. Staats-
bürger anderer Staaten erkundigen sich 
beim betreffenden Konsulat über die für sie 
geltenden Bestimmungen.
 
12.2 Wenn Reisedokumente ausgestellt, ver-
längert und Visa eingeholt werden müssen, 
sind Sie selber dafür verantwortlich. Sollte 
ein Reisedokument nicht erhältlich sein oder 
wird es zu spät ausgestellt und Sie müssen 
die Reise absagen, gelten die Annullations-
bestimmungen (Zif 4.2.f.). 

12.3 Die Reisenden sind selber für die Ein-
haltung der Einreise-,  Gesundheits- und De-
visenvorschriften verantwortlich. Überprüfen 
Sie vor Abreise, ob Sie alle notwendigen Do-
kumente bei sich tragen.

12.4 Beförderungsausschlüsse und -be-
schränkungen: Passagiere mit körperlichen 
oder medizinischen Problemen und bei be-
stehender Schwangerschaft zum Zeitpunkt 
der Buchung sind verpflichtet uns unverzüg-
lich darauf hinzuweisen. Die Reederei behält 

sich in diesem Fall vor, die Passage zu ver-
weigern. Die daraus entstehenden Annullati-
onskosten gehen zu Lasten des Passagiers. 
Es kommen die Annulationsbestimmungen 
der einzelnen Reedereien zur Anwendung.

12.5 CRUISETOUR macht Sie darauf auf-
merksam, dass Sie bei einer allfälligen Ein-
reiseverweigerung die Rückreisekosten zu 
übernehmen haben. Gleichfalls weist Sie 
CRUISETOUR ausdrücklich auf die gesetzli-
chen Folgen verbotener Waren- und anderer 
Einfuhren hin.

13. Ombudsman der Reisebranche

13.1 Vor einer gerichtlichen Auseinander-
setzung sollten Sie an den unabhängigen 
Ombudsmann für das Reisegewerbe gelan-
gen. Der Ombudsmann ist bestrebt, bei je-
der Art von Problemen zwischen Ihnen und 
CRUISETOUR oder dem Reisebüro, bei dem 
Sie die Reise gebucht haben, eine faire und 
ausgewogene Einigung zu erzielen.

13.2 Die Adresse des Ombudsmannes lautet:

Ombudsman der Schweizer Reisebranche
Etzelstrasse 42
Postfach 821
8038 Zürich

14. Anwendbares Recht und Ge-
richtsstand

14.1 Auf die Rechtsbeziehungen zwischen 
Ihnen und CRUISETOUR  ist schweizeri-
sches Recht anwendbar.

14.2 Für Klagen gegen CRUISETOUR wird 
ausschliesslich der Gerichtsstand Zürich ver- 
einbart. 

Stand: Dezember 2021

Änderungen und Anpassungen der Annullationskosten sind ausdrücklich unter Vorbehalt sowie alle Angaben ohne Gewähr.

Annullationskosten der fünf gängigsten Reedereien (Stand Dezember 2021)

MSC Kreuzfahrten

Annullationskosten vor Abreise:
bis -   60 Tage
59 -   30 Tage
29 -   22 Tage
21 -   15 Tage
14 -     2 Tage
 1 -     0 Tage

30%
35%
50%
70%
90%

100%

Costa Kreuzfahrten

Annullationskosten vor Abreise:
bis -    60 Tage
59 -    30 Tage
29 -    22 Tage
21 -    15 Tage
14 -      5 Tage
 4 -      0 Tage

35%
45%
60%
75%
95%

100%

Norwegian Cruise Line

Annullationskosten vor Abreise:
bis -    29 Tage
28 -    15 Tage
14 -      8 Tage 
 7 -      0 Tage

20%
50%
75%
95%

4.3.2. Annullationskosten Flüge & Landleistungen

Bei Kreuzfahrt-Arrangements inkl. Flüge und Landar-
rangements kommen andere bzw. zusätzliche Annul-
lationskosten zur Anwendung. In den meisten Fällen 
müssen die Flugtickets zum Zeitpunkt der Reservati-
on ausgestellt werden, d.h. die Spesen betragen bis 
zu 100 % pro Person. Bei Namensänderungen- oder 
Anpassungen gelten die selben Bestimmungen.

Bei Landarrangements (Transfers, Hotels und Ausflü-
ge) gelten die Annullationssgebühren des jeweiligen 
Leistungsträger. 

AIDA Kreuzfahrten

Annullationskosten vor Abreise:
bis -   50 Tage
49 -   30 Tage
29 -   22 Tage
21 -   15 Tage
14 -     1 Tage
Abreisetag     

35%
35%
40%
60%
80%
95%

TUI Cruises

Annullationskosten vor Abreise:
bis -   50 Tage
49 -   30 Tage
29 -   24 Tage
23 -   17 Tage
16 -     1 Tage
Abreisetag     

35%
45%
60%
80%
90%
95%

Annullationskosten der fünf gängisten Reedereien (Kreuzfahrtenanteil). Achtung: Bei Spezialaktionen wie zum Beispiel Vario, Premium, Just AIDA, 
Flex, Basic, Deluxe, Yacht Club, Wohlfühlpreise, Weltreisen sowie Teilstrecken etc. gelten die Spezialbedingungen der jeweiligen Reederei. 


